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Verordnung
über die Bildung und Verwendung des Prämien-, 

Kultur- und Sozialfonds 
in den staatlichen Einrichtungen des Gesundheits

und Sozialwesens
vom 25. März 1968

Zur Anerkennung hervorragender Leistungen, zur 
kulturellen und sportlichen Betätigung sowie zur sozia
len Betreuung der Werktätigen der staatlichen Einrich
tungen des Gesundheits- und Sozialwesens wird in 
Übereinstimmung mit dem Freien Deutschen Gewerk
schaftsbund, Zentralvorstand der Gewerkschaft Gesund
heitswesen, folgendes verordnet:

§ 1
Geltungsbereich

Die Bestimmungen dieser Verordnung gelten für die 
staatlichen Einrichtungen des Gesundheits- und Sozial
wesens (örtlich- und zentralgeleitete Institute und 
Einrichtungen), soweit sie nicht nach der wirtschaft
lichen Rechnungsführung arbeiten.

Bildung des Prämien-, Kultur- und Sozialfonds
§ 2

(1) Der Prämien-, Kultur- und Sozialfonds 1st bei den 
staatlichen Einrichtungen des Gesundheits- und Sozial
wesens zu bilden, die den Lohnfonds planen. Die Leiter 
der staatlichen Organe sind berechtigt, für mehrere 
staatliche Einrichtungen des Gesundheits- und Sozial
wesens einen gemeinsamen Prämien-, Kultur- und 
Sozialfonds zu bilden.

(2) Der Prämien-, Kultur- und Sozialfonds ist in Höhe 
von 1,5 % der Lohnsumme zu planen. Als Lohnsumme 
im Sinne dieser Verordnung gilt die im Stellenplan 
bestätigte Summe der Vergütungsmittel zuzüglich an
derer Lohnbestandteile einschließlich Lehrlingsentgelte, 
die im Lohnfonds zu planen sind. Soweit kein bestä
tigter Stellenplan vorhanden ist, ist für die Berechnung 
des Prämien-, Kultur- und Sozialfonds der geplante 
Lohnfonds zugrunde zu legen.

§3
(1) Zu dem planmäßigen Prämien-, Kultur- und 

Sozialfonds können im Verlaufe des Planjahres zusätz
liche Zuführungen bis zu 1 % der Lohnsumme vor
genommen werden.

(2) Die zusätzlichen Zuführungen sind zu finanzieren
a) bei den Einrichtungen des Gesundheits- und 

Sozialwesens, die den Räten der Bezirke, Kreise, 
Städte, Stadtbezirke und Gemeinden unterstellt 
sind, aus nicht in Anspruch genommenen Mitteln 
des geplanten Lohnfonds.
Bei Erfüllung der geplanten Aufgaben kann dar
über hinaus die Finanzierung aus anderen freien 
Mitteln auf Grund von Minderausgaben — mit 
Ausnahme von Werterhaltungs- und Investitions
mitteln sowie Arzneimittel- und Verpflegungs
kosten — und aus Mehreinnahmen sowie entspre
chend den gesetzlichen Bestimmungen aus Mitteln 
des Fonds der Volksvertretung erfolgen

b) bei den Einrichtungen des Gesundheits- und 
Sozialwesens, die dem Ministerium für Gesund
heitswesen unterstellt sind, aus nicht in Anspruch 
genommenen Mitteln des geplanten Lohnfonds.

(3) Die Umverteilung von Haushaltsmitteln für die 
Finanzierung der zusätzlichen Zuführungen zum Prä
mien-, Kultur- und Sozialfonds erfolgt auf der Grund
lage der jeweiligen Bestimmungen des Gesetzes über 
den Staatshaushaltsplan.

(4) Die Räte der Kreise sind berechtigt, aus Mehrein
nahmen und freien Mitteln auf Grund von Minder
ausgaben gemäß Abs. 2 Buchst, а kreisangehörigen 
Städten sowie Gemeinden Mittel für zusätzliche Zu
führungen zum Prämien-, Kultur- und Sozialfonds 
der staatlichen Einrichtungen des Gesundheits- und 
Sozialwesens zur Verfügung zu stellen.

§4
Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens, 

die den Räten der kreisangehörigen Städte und Ge
meinden unterstehen, sind berechtigt, die zusätzlichen


